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Artenschutzprifung zum Bebauungsplan Nr. 12 — Lipp Kindertagesstétte Erkelenzer Stral3e, Bedburg

1. Anlass und Aufgabenstellung

Die vorliegende Artenschutzprifung wurde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens fur die
Errichtung einer Kindertagesstatte in Bedburg erstellt.

Um ein mogliches Eintreten von artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande gemafl § 44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Zuge des geplanten Vorhabens zu ermitteln, wurde im
Marz 2021 die vorliegende Artenschutzprifung erstellt.

Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Potenzialabschdtzung zum Vorkommen
planungsrelevanter Arten sowie eine Begehung des Geldndes durchgefihrt, um mdgliche streng
oder besonders geschitzte Tier- und Pflanzenarten innerhalb des Plangebietes festzustellen und
zu prufen, ob durch das geplante Vorhaben ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand gem.
§ 44 BNatSchG vorbereitet wird.

Die nachfolgende artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgte basierend auf den nachfolgenden
Leitfaden und der Verwaltungsvorschrift:

e Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der
Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs-
und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz 2016)

¢ Planungsleitfaden ,Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung
von Vorhaben® (Hrsg. Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen von 2011)

e Leitfaden ,Methodenhandbuch zur Artenschutzprifung in Nordrhein-Westfalen -
Bestandserfassung und Monitoring —* Schlussbericht zum Forschungsprojekt des
Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

(MKULNV) Nordrhein-Westfalen Az.: 11l-4 - 615.17.03.13, in der Fassung vom 09.03.2017
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2. Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage fiir die Betrachtung des Artenschutzes ist das Bundesnaturschutzgesetz in der
Fassung vom 29.07.2009, das zuletzt am 27. Juni 2020 geandert worden ist. Mit der Anderung des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Jahr 2002 wurden neue Regelungen zum Artenschutz
eingefiihrt. Bei den hier definierten Arten handelt es sich um Tiere und Pflanzen, die dem Schutz
von nationalen oder europaischen Verordnungen und Richtlinien unterliegen. Diese Arten
unterliegen einem besonderen Schutz.

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert die besonders und streng geschutzten Arten:

Besonders geschiitzte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97
des Rates vom 9. Dezember 1996 tber den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und
Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels (ABI. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom
17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch
die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABI. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geandert worden ist,
aufgefihrt sind,

b)  nicht unter Buchstabe a fallende aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgefihrt sind und bb) europaische Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach 8 54 Abs. 1 BNatSchG
aufgeflhrt sind;

Streng geschiitzte Arten,
a) diein Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeftihrt sind.

Der 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG macht Vorgaben zum Artenschutz:
Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstéren, (Tétungsverbot)

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich
zu storen; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, (Stérungsverbot)

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren, (Zerstérungsverbot)

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht bei zulassungspflichtigen Planungen vor, im Rahmen einer
artenschutzrechtlichen Prifung nach 8 44 BNatSchG, die Schutzbelange gesetzlich geschutzter
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Arten zu betrachten.

Bei einer artenschutzrechtlichen Prifung sind unterschiedliche Schutzkategorien nach nationalem
und internationalem Recht zu beachten:

o Besonders geschitzte Arten

o Europaische Vogelarten

e Streng geschutzte Arten inkl. Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie oder Anhang A
e EG-ArtSchVvO oder Arten, die in Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV aufgefihrt sind.

In NRW unterliegen 1100 Tierarten einer der genannten Schutzarten, die sich aber in der
Planungspraxis nicht sinnvoll abarbeiten lassen. Aus diesem Grunde sind nach BNatSchG alle
»nur national® besonders geschitzten Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei
Planungs- und Zulassungsvorhaben pauschal freigestellt. Sie werden jedoch — wie auch alle
anderen nicht planungsrelevanten Arten - bei der Eingriffsregelung weiterhin bertcksichtigt.

In NRW hat das LANUV eine naturschutzfachlich begriindete Auswahl der zu betrachtenden Arten
erstellt, die als planungsrelevante Arten gefuihrt werden. Wichtige Kriterien fur die Auswahl sind ein
rezentes oder bodenstandiges Vorkommen der Art in NRW und ein regelméRiges Vorkommen bei
Zugarten. Fur die europaischen Vogelarten gelten weitere Kriterien. So werden alle in der Roten
Liste als gefahrdet gelistete Arten, alle Koloniebriter und streng geschitzten Arten sowie Arten
des Anhangs 1 Vogelschutz-RL als planungsrelevant gefihrt.

Die Ubrigen in NRW vorkommenden européischen Vogelarten weisen grundsatzlich einen guten
Erhaltungszustand auf. Aufgrund ihrer Anpassungsfahigkeit ist im Regelfall davon auszugehen,
dass bei den Arten nicht gegen ein Zugriffsverbot versto3en wird. Eine ndhere Betrachtung der
einzelnen Arten im Rahmen der Artenschutzprifung erfolgt nicht, die Arten werden
zusammengefasst untersucht.

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags zum Artenschutz wird gepruft, welche der in NRW
sogenannten ,planungsrelevanten Arten" oder lokal bedeutsame Arten im Plangebiet aktuell
bekannt oder zu erwarten sind und ob mdglicherweise Konflikte mit den artenschutzrechtlichen
Vorschriften vorliegen konnen. Hierbei werden die spezifischen Eingriffswirkungen des
Bauvorhabens den artspezifischen Empfindlichkeitsprofilen gegeniibergestellit.

Eine Artenschutzprifung (ASP) lasst sich in drei Stufen unterteilen:

Stufe I Vorprifung (Artenspektrum, Wirkfaktoren des Vorhabens)
> wenn hier Konflikte erkennbar sind, wird Stufe Il der Prifung erforderlich
Stufe Il:  Vertiefende Prufung der Verbotstatbestande (vertiefende Art-zu-Art Betrachtung)

> wenn hier trotz Vermeidungsmalinahmen Verbotstatbestidnde bestehen bleiben, wird
Stufe Ill der Prufung notwendig

Stufe lll:  Ausnahmeverfahren (Prifung der Ausnahmevoraussetzungen und ggf. Zulassung von
Ausnahmen von Verboten).
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Artenschutzprifung zum Bebauungsplan Nr. 12 — Lipp Kindertagesstatte Erkelenzer Stra3e, Bedburg

2.1 Ablaufdiagramm / Prifkaskade einer Artenschutzprifung (ASP Stufe I)
Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (UG)
(Kriterien: Typ, Grilke, Lage und Wirkungen des Vorhabens)
ASP 1.1: Vorpriifung des Artenspekirums
Datenabfrage:
Aktuell bekannte oder
zu erwartende Vorkommen
planungsrelevante Arten
(FIS, @LINFOS, Experten)
[ Sonderfall
Potenzial-Analyse: .
Aururecting Karian/ ufibikder planung:tr::;gﬁ?gr ::E:j;péisch
ggf. Ortsbegehung und n
Abgleich mit der geschiitzter Arten
Lebensraumstruktur im UG
Sind Vorkommen ) Keine Bastandsarfassung
eurcpéisch geschilzter Aren in- nein vor Ort erfordarich.
remal ges UG kel bekann Das vorhaben i
’ artenschutzrechtlich zulassig
ASP 1.2: Vorpriifung der Wirkfaktoren
Wirkungsanalyse:
Voraussichtliche Wirkungen
des Vorhabens
des Vnrs;\isrl'lgell:sirrnui;‘g%ﬁ:?l durc Keine EEStﬂ;ﬂSEI’fﬂSﬁung
, i r rderich,
die bel europdisch geschilzlen Arten aif nein var Ort erforderlic
Zugriffsverbol nach § 44 (1) Das Vorhaben ist
EN:"'LSEEIHG i;ﬁgibﬁl artenschutzrechilich zuldssig.
weardan kann?
Kontrolluberegung: Datenab-
frage der verfahrenskritischen Vor-
kommen
Es ist absehbar, dass aufgrund
g der Beeintrichtigung kelne
Ist es miéglich,
dass sich Zugrifisverbote Ausnahme nach § 45 (7)
durch geeignete Vermeidungs-/ rein BNatSchG méglich sein wird.
4 1
vorgezogene Ausgleichsmalnahmen o .
as Vorhaben ist
abwencen |assan’? artenschutzrechtlich unzuldssig.
Gafs, Alternatividsung wahlen.
v "
Weiter mit ASP Il
Abb. 1: Ablaufdiagramm ASP Stufe | (Quelle: Leitfaden ,Methodenhandbuch zur Artenschutzpriifung in

Nordrhein-Westfalen, S. 7)
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Artenschutzprifung zum Bebauungsplan Nr. 12 — Lipp Kindertagesstatte Erkelenzer StraRe, Bedburg

3. Lage und Bestand des Plangebietes

Abb. 2: Abgrenzung des Untersuchungsbereichs im Luftbild (rot markiert, verdndert nach Geobasis.NRW,
2021)

Das Plangebiet befindet sich zentral im Stadtgebiet von Bedburg im Stadtteil Lipp ca. einen
Kilometer von der Bedburger Altstadt entfernt. Es liegt unmittelbar an einer Kreuzung mit
Kreisverkehr.

Das Gebiet wird wie folgt rAumlich begrenzt:

nordlich durch die Erkelenzer Stralie,

sudlich durch angrenzende Wohnbebauung und Garten,

westlich durch angrenzende Wohnbebauung und Géarten,

ostlich durch die Erkelenzer StralRe

Das Plangebiet umfasst eine Flache von ca. 3.000 m2. Es handelt sich dabei um eine extensiv
gepflegte Wiese, die sich aus verschiedenen Grasern, Stauden (Acker-Kratzdistel,
Weidenrdschen, Rainfarn, Brennnessel etc.) sowie vereinzelt auch niedrigwiichsigen Brombeeren
zusammensetzt. Die an die Stral3e grenzenden Rander der Flache werden haufiger gemaht und
sind nur mit Grasern bewachsen.

Das angrenzende Umfeld des Plangebietes wird Uberwiegend durch Wohnbebauung und Garten
gepragt. In der weiteren Umgebung befinden sich auch groRere Ackerflachen. Die Erkelenzer
Stral3e wird an ihrer nordlichen Seite von einer Baumreihe gesaumt.
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Artenschutzprifung zum Bebauungsplan Nr. 12 — Lipp Kindertagesstatte Erkelenzer StraRe, Bedburg

Fotodokumentation

Abb. 1: Ubersicht Plangebiet von Nordosten Abb. 2: Plangebiet von Norden aus, gemahter
(Kreisverkehr) aus (ISR 2021) Randstreifen (ISR 2021)

Abb. 3: Ubersicht von Westen aus (ISR 2021) Abb. 4: Wiesenflache von Westen aus (ISR
2021)

Abb. 5: Wiesenflache und sudlich angrenzende Abb. 6: Graser und Stauden (ISR 2021)
Garten (ISR 2021)
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Abb. 7: Brombeeren und Gréaser (ISR 2021) Abb. 8: Baumreihe an der Erkelenzer Stral3e
(ISR 2021)

4.  ASP Stufe I: Vorprufung (Artenspektrum, Wirkfaktoren)

Entsprechend dem Ablaufdiagramm fiir eine Artenschutzprifung — ASP Stufe | (vgl. Abbildung 1,
S. 6) wurden die nachfolgenden Arbeitsschritte durchgefihrt.

4.1 Vorpriufung des potenziellen Artenspektrums

Auswertung von Fachinformationssystemen (FIS)

Mittels der LANUV Naturschutz-Fachinformationssysteme NRW wurde in einer Potenzial-Analyse
geprift, ob planungsrelevante Arten des Messtischblattes 5005 (Bergheim) 1. Quadrant im
Untersuchungsgebiet potenziell vorkommen kdnnen bzw. ob Lebensstatten dieser Arten im
Plangebiet zu erwarten sind. Dazu wurde die Liste der potenziell vorkommenden
planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 5005 1 mit den im Untersuchungsgebiet
vorkommenden Lebensraumtypen abgeglichen und eingegrenzt. Als erganzende Grundlage fur die
Potenzial-Analyse wurden die Erkenntnisse der lokalen Realstrukturen aus der durchgefiihrten
Ortsbegehung hinzugezogen.

Bei der hier vorliegenden Untersuchung sind aufgrund der Bestandsauspragung die
planungsrelevanten Arten der folgenden Lebensraume gemaR LANUV bertcksichtigt und in der
folgenden Tabelle dargestellt:

e Fettwiesen und -weiden
e Saume und Hochstaudenfluren

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten des MTB 5005 _1 fir ausgewahlte Lebensraumtypen

Art - Art - Deutscher Name | Status Erhaltungs- Saume Fettwiesen
Wissenschatftlicher zustand in
Name NRW
(ATL)
Vogel
Alauda arvensis Feldlerche Nachweis 'BV" ab 2000 U- FoRu!
vorhanden
Anas clypeata Loffelente Nachweis R/W ab 2000 S
vorhanden
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Nachweis R/W ab 2000

vorhanden

Anas crecca Krickente G
vorhanden

Anas quercendula Knakente Nachweis R/W ab 2000 U
vorhanden

Anthus pratensis Wiesenpieper S FoRu FoRu

Ardea cinera Graureiher G Na

Asio otus Waldohreule Nachweis 'BV" ab 2000 U (Na) (Na)
vorhanden

Athene noctua Steinkauz Nachweis 'BV" ab 2000 G- Na Na
vorhanden

Buteo buteo Méusebussard Nachweis 'BV" ab 2000 G (Na) Na
vorhanden

Carduelis cannabina | Bluthanfling Nachweis 'BV" ab 2000 unbek. Na
vorhanden

Coturnix coturnix Wachtel Nachweis 'BV" ab 2000 U FoRu! (FoRu)
vorhanden

Cuculus canorus Kuckuck Nachweis "BV ab 2000 U- (Na)
vorhanden

Delichon urbica Mehischwalbe Nachweis 'BV" ab 2000 U (Na) (Na)
vorhanden

Falco subbuteo Baumfalke Nachweis 'BV" ab 2000 U (Na)
vorhanden

Falco tinnunculus Turmfalke Nachweis 'BV" ab 2000 G Na Na
vorhanden

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'BV" ab 2000 U (Na) Na
vorhanden

Locustella naevia Feldschwirl Nachweis 'BV" ab 2000 U FoRu (FoRu)
vorhanden

Luscinia . Nachweis 'BV' ab 2000

megarhynchos Nachtigall vorhanden G FoRu

Passer montanus Feldsperling Nachweis 'BV" ab 2000 U Na Na
vorhanden

Perdix perdix Rebhuhn Nachweis 'BV" ab 2000 S FoRu! FoRu
vorhanden

Philomachus pugnax | Kampflaufer Nachweis R/W ab 2000 U Ru, Na
vorhanden

Serinus serinus Girlitz Nachweis 'BV" ab 2000 unbek. Na
vorhanden

Streptopelia tutut Turteltaube Nachweis 'BV" ab 2000 S (Na) (Na)
vorhanden

Strix aluco Waldkauz Nachweis 'BV" ab 2000 G Na (Na)
vorhanden

Sturnus vulgaris Star Nachweis 'BV" ab 2000 unbek. Na Na
vorhanden

Tyto alba Schleiereule Nachweis 'BV" ab 2000 G Na Na
vorhanden

Vanellus vanellus Kiebitz Nachweis 'BV" ab 2000 U- FoRu
vorhanden

Vanellus vanellus Kiebitz Nachweis R/W ab 2000 U- Ru, Na

Erlauterung: Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen, kontinental / atlantisch gepragter Raum (Erhaltung NRW KON / ATL):
G: gunstig; U: ungunstig; S: schlecht; +: sich verbessernd; -:
Rast/Wintervorkommen; FoRu: Fortpflanzungs- und Ruhestétte — Vorkommen im Lebensraum, FoRu!: Fortpflanzungs- und
Ruhestatte - Hauptvorkommen im Lebensraum, (FoRu): Fortpflanzungs- und Ruhestétte — potenzielles Vorkommen im
Lebensraum, Ru: Ruhestatte — Vorkommen im Lebensraum, Na: Nahrungshabitat — Vorkommen im Lebensraum, (Na):

Nahrungshabitat — potenzielles Vorkommen im Lebensraum
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4.2 Ortsbegehung

Die Ortsbegehung erfolgte am 03. Méarz 2021. Dabei wurde die Flache auf Hinweise fir ein
mogliches Vorkommen von (planungsrelevanten) Tierarten untersucht. Im Rahmen der Begehung
wurde der Ist-Zustand des Plangebietes untersucht und dokumentiert, um Aussagen zu
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden treffen zu kdnnen.

In dem Plangebiet konnten keine planungsrelevanten Arten bzw. Indizien fur ein Vorkommen
dieser Arten im Gebiet nachgewiesen werden. Es konnten auch keine Nester nachgewiesen
werden.

4.3 Vorprufung der Wirkfaktoren

Im ersten Schritt wurde ermittelt, welche Wirkungen des Vorhabens (Wirkfaktoren) auf welche
Arten potenziell zu erwarten sind und bei welchen Arten- / Artengruppen ggf. Artenschutzkonflikte
im Vorfeld ausgeschlossen werden konnen.

Die hier beschriebene Artenschutzprifung erfolgt im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zur
Errichtung einer Kindertagesstatte. Von den hiermit verbundenen Veranderungen gehen sowohl
baubedingte, anlagebedingte als auch betriebsbedingte Wirkfaktoren aus.

4.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Temporare Flacheninanspruchnahme

Hierunter ist die tempordre Nutzung von Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerplatzen zu
verstehen, die u. U. bedeutende Habitatflachen streng und besonders geschiitzter Arten kurz und
mittelfristig schadigen kénnen.

In der Phase der Baufeldraumung kann es zu einem Verlust von Brutstatten fur Végel und Tétung
von Jungvdgeln, einer Inanspruchnahme von Amphiben- und Reptilienlebensrdumen kommen
sowie zu einem Verlust von Nahrungshabitaten. Ein Vorkommen von Amphibien und Reptilien ist
aufgrund der Habitatausstattung und der angrenzenden Straf3en auszuschlieRen. Aufgrund der
relativ kleinen Flache und groRen Ausweichflachen in der Umgebung handelt es sich bei dem
Plangebiet um kein essenzielles Nahrungshabitat.

Zum Schutz von Brutvigeln sind Baufeldraumungen wie Rodungsarbeiten im Kontext des § 39
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG generell auf den Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 28./29.
Februar des Folgejahres zu beschranken. Falls die Flache nicht mehr gepflegt wird, kénnten sich
Geholze innerhalb kurzer Zeit entwickeln. Vor Beginn der Brutperiode (vor dem 01. Marz eines
Jahres) sind Vergramungsmaflnahmen, z.B. in Form von Flatterbandern, gegen mdgliche
Bodenbruter aufzustellen.

Larmimmissionen

In baustellennahen Okosystemen kann es durch Verlarmung bei besonders stérungsempfindlichen
Arten zu temporéaren Beeintrachtigungen im faunistischen Arteninventar kommen.

Durch die angrenzende Bebauung und die umgebenden Stral3en ist jedoch eine gewisse Larm-
belastung des Plangebietes bereits im Bestand gegeben. Da die zu erwartenden Larmimpulse im
Zuge der Bautatigkeit temporar begrenzt sind und das Plangebiet und seine unmittelbare
Umgebung bereits vorbelastet sind, gehen von diesen Immissionen mit hoher Wahrscheinlichkeit
keine erheblichen Beeintrachtigungen des lokalen Artenspektrums aus.
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Optische Stérungen

Optische Stérungen von Lebensraumen sind entsprechend der unterschiedlichen Anspriche der
Lebewesen an ihre Umwelt sehr artspezifisch. Neben den Larmimmissionen kdnnen auch die
Lichtimmissionen zur Meidung von Jagdhabitaten fihren. Wahrend einzelne Fledermausarten das
Licht z. B. an StralRenlaternen tolerieren und dort gar nach Insekten jagen (Abendsegler,
Zwergflederméuse), ist von der Mehrzahl der Myotis-Arten bekannt, dass sie Licht meiden. Fir
Flederméuse und viele Zugvogel sind bedeutende Storwirkungen zeitlich auf die sommerliche
Aktivitats-, Brut- und Aufzuchtphasen beschrankt.

Zudem konnen durch baubedingte Wirkfaktoren z. B. durch Baukréne und Baustellenfahrzeuge
zusatzliche temporare Stérungen und Scheuimpulse auf Tierarten ausgelost werden.

Néchtliche Arbeiten bzw. Arbeiten in Dunkelheit mittels Ausleuchtung der Baustelle sind im Sinne
des Vorsorgeschutzes im Zeitraum von 01.03. bis 30.09. eines Jahres zu vermeiden. Da
nachtliche Arbeiten durch die angrenzende Wohnbebauung unwahrscheinlich sind, werden keine
erheblichen artenschutzrechtlichen Beeintrachtigungen erwartet.

4.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flachenbeanspruchung

Anlagebedingte Auswirkungen werden durch dauerhafte Flacheninanspruchnahme (Enthnahme von
Geholzen, Baumen und anderen Grinstrukturen, Versiegelungen durch Gebaude und
Verkehrsflachen) hervorgerufen. Sie fiihren zu einem direkten Verlust von Lebensstatten der Arten
oder zu einem Funktionsverlust dieser Lebensraume.

Zum Schutz von Brutvdgeln ist im Kontext des 8§ 39 Abs. 5 BNatSchG die Bodendecke auf Wiesen
so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt nicht erheblich beeintréchtigt wird. Falls der
Baubeginn in die Brutperiode féllt, sind deshalb sind-Beginn der Brutzeit bzw. vor dem 01. Méarz
eines Jahres Vergramungsmalnahmen, z.B. das Aufstellen von Flatterbandern, durchzufihren.
Darliber hinaus sind Baufeldraumungen wie Rodungsarbeiten generell auf den Zeitraum vom 1.
Oktober eines Jahres bis zum 28./29. Februar des Folgejahres zu beschranken.

Barrierewirkungen / Zerschneidung

Die Zerschneidung der Landschaft ist die Unterbrechung zusammenhéngender oder funktional
miteinander in Verbindung stehender Strukturen durch lineare Elemente und technische
Infrastruktur. Durch die Beanspruchung der Flachen kbnnen Vernetzungs- und
Verbundbeziehungen nachhaltig gestért werden. Die Barrierewirkungen einer Flache sind je nach
Anspriichen der Art sehr spezifisch. Sie gehen immer dann von einer Flache aus, wenn hier ein
Wanderungshindernis fiir die jeweilige Art vorliegt und so die Ausbreitung oder Wanderung der Art
behindert wird.

Das Plangebiet ist durch vorhandene Wanderbarrieren wie Gebaude und Straf3en bereits im
Bestand stark von Barrierewirkungen betroffen. Durch die Vorbelastung sind in diesem Bereich
keine Verbotstatbestdnde gemanR § 44 BNatSchG zu beflirchten.
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4.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Larmimmissionen

Betriebsbedingte Larmimmissionen entstehen durch die Nutzung (z. B. gewerbliche Nutzung) des
Gebietes. Durch Verlarmung kann es generell zu temporaren oder langfristigen Verschiebungen im
faunistischen Arteninventar kommen, da besonders stérungsempfindliche Arten Larmquellen
meiden.

Aufgrund der umliegenden Wohngebiete in unmittelbarer Nachbarschaft und der angrenzenden
StralBen wirken bereits aktuell entsprechende Larmimmissionen auf das Plangebiet ein. Das
artenschutzrechtliche Konfliktpotential wird daher als gering eingestuft. Es wird nicht mit einer
erheblichen larmbedingten Beeinflussung bzw. Verschlechterung durch das geplante Vorhaben
gerechnet.

Optische Stérungen

Optische Stérungen von Lebensraumen sind entsprechend den unterschiedlichen Anspriichen der
Lebewesen an ihre Umwelt sehr artspezifisch. Durch die optischen Lichtreize von Gebaude- bzw.
AuRenbeleuchtung und verkehrsbedingten Lichtimpulsen kénnen dammerungs- und nachtaktive
Tiere potenziell beeintrachtigt werden.

Um mogliche Beeintrachtigungen zu minimieren, sollte die Beleuchtung des Plangebietes
mdoglichst gering ausfallen. Bei der Wahl der Beleuchtung ist darauf zu achten, dass eine
Abstrahlung der Lampen nach oben und in etwa horizontaler Richtung durch Abschirmung
weitgehend verhindert wird. Als Leuchtmittel sind warmweil3e LED-Beleuchtungen vorzusehen.

Kollisionsrisiko

Ein Kollisionsrisiko fir sich im Plangebiet aufhaltende Tiere entsteht z. B. durch eine
Verkehrszunahme. Durch eine Verkehrszunahme sind prinzipiell bodengebundene Arten
besonders Amphibien und Reptilien gefahrdet. Weiterhin kann durch die geplante Bebauung ein
Kollisionsrisiko fur Vogel entstehen.

Bei Umsetzung der Planung kdnnen Beeintrachtigungen aufgrund von Kollisionsgefahrdung fir
sich im Plangebiet aufhaltende Tiere entstehen. Da aufgrund der Habitatausstattung im Plangebiet
sowie aufgrund des bereits bestehenden Verkehrsaufkommens ein Vorkommen von Reptilien und
Amphibien auszuschlieRen ist, werden artenschutzrechtliche Konflikte im Hinblick auf die
Verkehrszunahme als gering eingestuft. Hinsichtlich der geplanten Bebauung sind die in Kapitel 5.
aufgefuihrten Vermeidungsmaflinahmen zur Verhinderung von Vogelschlag an Glasflachen zu
beachten.

4.4 Abschéatzung von Vorkommen und Betroffenheit

Im zweiten Schritt wird durch eine Prognose geklart, ob und ggf. bei welchen Arten
artenschutzrechtliche Konflikte gemafl § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung der Planung zu
erwarten sind. Hierzu wird anhand der Liste der planungsrelevanten Arten des Messtischblattes
5005_1 (Bergheim) die Habitatanforderungen der Arten mit den im Untersuchungsgebiet
vorhandenen Habitatstrukturen verglichen und im Rahmen von Ortsbegehungen in der Ortlichkeit
Uberprift, sodass alle lokalen Begebenheiten sowie relevante Wirkfaktoren des Vorhabens in der
Prufung beriicksichtigt werden konnten. Anhand des getatigten Abgleiches der Ilokalen
Habitatstrukturen mit dem Arteninventar des Messtischblattquadranten (vgl. Tab. 1, S. 9 f.) und
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den Ergebnissen der Ortsbegehungen wurde die nachfolgende Abschatzung von Vorkommen und
Betroffenheit planungsrelevanter Arten ermittelt:

Vogel

Da sich im Plangebiet weder Gehdlze noch Gebaude befinden, kdnnen Brutvorkommen von
Vdgeln, die fur den Nestbau darauf angewiesen sind, ausgeschlossen werden. Hierzu zahlt der
Uberwiegende Teil der aufgefihrten Vogelarten (in Tab. 1 grau hinterlegt). wie z.B. die
Waldohreule (Asio otus), der Mausebussard (Buteo buteo) oder der Star (Sturnus vulgaris) Da die
Flache aufgrund ihrer geringen GroRRe kein essenzielles Nahrungshabitat darstellt und zudem
genitgend Ausweichmoglichkeiten in der Umgebung vorhanden sind, kann das Eintreten von
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden gemaf? 8 44 Abs. 1 BNatSchG fir diese Vogelarten
ausgeschlossen werden.

Weiterhin ausgeschlossen werden konnen Arten, die als Durchzigler bzw. Wintergaste auf
Gewasser bzw. grolRere Flachwasserbereiche und Feuchtgebiete angewiesen sind. Hierzu zéhlen
die Krickente (Anas crecca), die Knakente (Anas quequedula), die Loffelente (Anas clypeata) und
der Kampflaufer (Philumachus pugnax).

Die Nachtigall (Luscinia megarhynchos) besiedelt gebiischreiche Ré&nder von Laub- und
Mischwaldern, Feldgehdlze, Geblusche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Damme. Dabei
sucht sie die Nahe zu Gewassern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgepragte Krautschicht ist
vor allem fir die Nestanlage, zur Nahrungssuche und fir die Aufzucht der Jungen wichtig. Das
Nest wird in Bodenndhe in Nahe von Gebiischen angelegt. Der Feldschwirl (Locustella naevia)
nutzt als Lebensraum gebischreiche, feuchte Extensivgriinlander, gréRere Waldlichtungen,
grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszonen von Gewdassern. Das Nest wird bevorzugt in
Bodennahe oder unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten angelegt. Giinstige Habitate sind z. B.
extensive oder brachgefallene Feuchtwiesen mit einzelnen Blschen, Heideflachen mit lichtem
Baum- oder Strauchbestand oder stark verkrautete Waldrander. Da im Plangebiet keine Gehdlze
vorhanden sind und sich keine Gewasser oder Feuchtgebiete in der Nahe befinden, kann ein
Vorkommen dieser beiden Arten ebenfalls ausgeschlossen werden.

Das Rebhuhn (Perdix perdix) besiedelt offene, auch kleinrdumig strukturierte Kulturlandschaften
mit Ackerflaichen, Brachen und Griinlandern. Die Feldlerche (Alauda arvensis) besiedelt reich
strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grinlander und Brachen sowie gréRere Heidegebiete,
wobei die Weitlaufigkeit der Habitate ausschlaggebend ist. Der Feldschwirl (Locustella naevia)
besiedelt feuchte Extensivgrinl&nder, groRere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie
Verlandungszonen von Gewassern. Der Kiebitz (Vanellus vanellus) ist ein Charaktervogel offener
Griunlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen
Jahren besiedelt er verstarkt auch Ackerland. Der Lebensraum des Wiesenpiepers (Anthus
pratensis) besteht aus offenen, baum- und straucharmen feuchten Flachen mit hdheren
Singwarten (z.B. Weidezdune, Strducher). Die Bodenvegetation muss ausreichend Deckung
bieten, darf aber nicht zu dicht und zu hoch sein. Bevorzugt werden extensiv genutzte, frische bis
feuchte Dauergrinlander, Heideflachen und Moore. Die Wachtel (Coturnix coturnix) kommt in
offenen, gehdlzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten Ackerflachen vor. Besiedelt werden
Ackerbrachen, Getreidefelder und Grinlander mit einer hohen Krautschicht, die ausreichend
Deckung bieten.

Alle vorgenannten Arten legen ihre Nester am Boden bzw. in Bodenndhe an. Aufgrund der
geringen GrofRe des Plangebietes, der unmittelbar angrenzenden Stral3en und Wohnh&user und
der damit einhergehenden Stérwirkung und Zerschneidung kann ein Vorkommen dieser
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stérempfindlichen Vogel ausgeschlossen werden. Zudem bendtigen die meisten dieser Arten einen
grol3en Abstand zu Vertikalstrukturen wie Baumreihen und Gebauden, welcher hier nicht gegeben
ist.

Fur Kiebitze kann auf3erdem eine Nutzung als Rastfliche ausgeschlossen werden, da diese
groRraumige Feuchtgriinlandflachen als Rastgebiete bevorzugen.

Die hohen Gréaser und Stauden auf der Flache bieten zum Teil geeignete Strukturen als
Fortpflanzungs- und Ruhestatten fir verschiedene Vogelarten aus der Gruppe der ,Allerweltsarten®
wie z.B. Rotkehichen. Da diese Tiere i.d.R. eine gute Anpassungsféhigkeit haben und in der
naheren Umgebung des Plangebietes geeignete Ausweichhabitate vorhanden sind, kann bei
Einhaltung der Baufeldraumung aul3erhalb der Brutzeiten und den o.g. VergrAmungsmafnahmen,
z.B. Abflattern des Gebietes vor Beginn des Brutzeitraums, das Eintreten von Verbotstatbestanden
gemal § 44 Abs. 1 ausgeschlossen werden.

Aufgrund seiner geringen Gro3e und der Lage im Wohngebiet und an der StralRenkreuzung obliegt
dem Untersuchungsgebiet keine essenzielle Funktion als Nahrungshabitat.

5. Allgemeindienende Mallnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestéanden

Zur allgemeindienenden Vermeidung von Verbotstatbestanden des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG werden
folgende generelle MaBhahmen formuliert:

Verbindliche MaRnahmen

e Zum Schutz von Brutvogeln sind im Kontext des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG
Rodungsarbeiten generell auf den Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 28./29.
Februar des Folgejahres zu beschréanken. Zu den Rodungsarbeiten gehort auch das
Entfernen von Geblischen, die sich bei Ausbleiben der Pflegemalinahmen auf der Flache
entwickeln konnten. Da einige Vogelarten auch Nester in Bodennahe, Holzstapeln oder
Schnittguthaufen bauen, muss das Entfernen dieser Strukturen auch in diesen Zeitraum
fallen. Die Malinahme leitet sich aus den potenziellen Brutvorkommen von ubiquitaren
Vogelarten (sog. Allerweltsarten) im Plangebiet ab. Dem Verbot der Tétung unterliegen alle
europdischen Vogelarten. Auszuschlie3en sind solche Verbotstatbestande nur, wenn diese
Arbeiten aul3erhalb der Brutzeit erfolgen.

e Vor Beginn der Brutperiode (vor dem 01. Marz eines Jahres) sind
Vergramungsmalinahmen gegen mdogliche Bodenbruter durchzufuhren, z.B. Flatterbander
aufzustellen.

e Bei der Verwendung transparenter oder spiegelnder flachiger Glaselemente
(Absturzsicherungen, Fenster) sollte sichergestellt werden, dass diese fur Vogel als
Hindernis erkennbar sind, zumal bei durchdachter Bauweise diese Todesursache
vermieden werden kann. Transparente oder spiegelnde Verglasungen kénnen durch ein
dezentes, von auf’en sichtbares Muster aus Streifen, Punkten oder Ornamenten auch im
schnellen Flug wahrgenommen werden.

Empfehlungen

e Néachtliche Arbeiten bzw. Arbeiten in Dunkelheit mittels Ausleuchtung der Baustelle sind im
Sinne des Vorsorgeschutzes im Zeitraum von 01.03. bis 30.09. eines Jahres zu vermeiden.
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o Die Beleuchtung des Plangebietes sollte moglichst gering gehalten werden. Bei der Wahl
der Beleuchtung ist darauf zu achten, dass eine Abstrahlung der Lampen nach oben und in
etwa horizontaler Richtung durch Abschirmung weitgehend verhindert wird. Als
Leuchtmittel sind warmweif3e LED-Beleuchtungen vorzusehen.

6. Fazit

Um ein mogliches Eintreten von Verbotstatbestdnden gemall § 44 Abs. 1 BNatSchG bei
Umsetzung des Vorhabens zu ermitteln, wurde im Rahmen einer artenschutzrechtlichen
Vorpriufung, in einer Abschatzung von Vorkommen und Betroffenheit mithilfe der Auswertungen
der Informationssysteme des LANUV die Artengruppen genauer untersucht.

Nach Informationen des LANUV sind 27 planungsrelevante Arten fir die berlcksichtigten
Lebensraumtypen im Messtischblatt 5005 _1 gelistet. Im Vorfeld konnten aufgrund der im
Realbestand vorkommenden Lebenstraumstrukturen das (Brut-) Vorkommen viele der gelisteten
Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Wahrend der Ortsbesichtigung am 03. Mérz 2021 konnten keine Hinweise auf (planungsrelevante)
Arten gefunden werden. Es konnten keine Arten bzw. Indizien fir ein Vorkommen dieser Arten im
begangenen Plangebiet erfasst werden.

Unter Beriicksichtigung von Vermeidungsmalnahmen wie Durchfiihrung von
Vergramungsmafnahmen und Einhaltung von Rodungsbeschrénkungen bzw. BaufeldrGumungen
kénnen artenschutzrechtliche Verbotstatbestande ausgeschlossen werden, da das Gebiet
aufgrund seiner geringen Gréf3e kein essenzielles Nahrungshabitat darstellt und weil geniigend
Ausweichmadglichkeiten in der Umgebung bestehen.

Durch die Artenschutzprifung konnte in gebuhrendem Umfang nachgewiesen werden, dass bei
Durchfiihrung entsprechender Vermeidungsmafinahmen keine Fortpflanzungs- und Ruhestétten
planungsrelevanter Arten zerstort oder geschitzte Individuen gefahrdet werden.

Vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen sind nicht zu erbringen.

Unter Berilcksichtigung der vorgeschlagenen VermeidungsmalBnahmen ist davon
auszugehen, dass mit dem geplanten Vorhaben keine Zugriffsverbote nach 8§ 44 Abs. 1
BNatSchG ausgeldst werden. Vor diesem Hintergrund kann dem Bebauungsplan Nr. 12 -
Lipp Kindertagesstatte Erkelenzer StraBe“ aus artenschutzrechtlichen Belangen
zugestimmt werden.

ISR — Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan, www.isr-haan.de, mail@isr-haan.de 16


Administrator
Notiz
"Kindertagesstätte Erkelenzer Straße " Anführungsstriche 


Artenschutzprifung zum Bebauungsplan Nr. 12 — Lipp Kindertagesstétte Erkelenzer Stral3e, Bedburg

7. Quellen-und Literaturverzeichnis

BNATSCHG — GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN DER FASSUNG
DER BEKANNTMACHUNG VOM 29.07.2009 (BGBL. | S 2542), ZULETZT GEANDERT AM 27. JUNI
2020

LANUV (LANDESAMT FUR NATURSCHUTZ, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NRW):
INTERNETRECHERCHE — QUELLE: HTTP://ARTENSCHUTZ.NATURSCHUTZINFORMATIONEN.NRW.
DE/ARTENSCHUTZ/DE/START

LNATSCHG NRW- GESETZ zUM SCHUTZ DER NATUR IN NORDRHEIN-WESTFALEN VOM 15. NOVEMBER
2016 (GV. NRW. S. 934), ZULETZT GEANDERT DURCH ARTIKEL 2 DES GESETZES VOM
26.03.2019 (GV.NRW. S. 193.214)

MINISTERIUM FUR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES
LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN: GESCHUTZTE ARTEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN —
VORKOMMEN, ERHALTUNGSZUSTAND, GEFAHRDUNG, MARNAHMEN, 2016

MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR DES LANDES NORDRHEIN-
WESTFALEN, HANDLUNGSEMPFEHLUNG ZUM ,ARTENSCHUTZ IN DER BAULEITPLANUNG UND BEI
DER BAURECHTLICHEN ZULASSUNG VON VORHABEN, DUSSELDORF, 14.01.2011

VV ARTENSCHUTZ — VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUR ANWENDUNG DER NATIONALEN VORSCHIFTEN ZUR
UMSETZUNG DER RICHTLINIEN 92/43/[EWG (FFH-RL) UND 2009/147/EG (V-RL) zum
ARTENSCHUTZ BEI PLANUNGS- ODER ZULASSUNGSVERFAHREN. RD.ERL. D. MINISTERIUMS FUR
KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW
v.06.06.2016, - Il 4 — 616. 06.01.17

GEOSERVER: WWW.GEOPORTAL.NRW

Haan, 27.04.2021

Bearbeitung:

Dipl.-Geogr. Sonja Merch
ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH

Zur Pumpstation 1

42781 Haan

ISR — Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan, www.isr-haan.de, mail@isr-haan.de 17





